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Einleitung

Dieser Leitfaden zum Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht wendet sich an Eigentümer 
mittlerer und großer Vermögen und an deren Berater.

Damit sind potenzielle Erblasser gemeint, die ein Vermögen von mehr als 500.000 € ver-
schenken oder vererben werden. Geringere Vermögen werden wegen der Steuerbe-
freiungen gem. §§ 5, 13 ErbStG und wegen der Freibeträge gem. §§ 16, 17 ErbStG in der 
Regel nicht mit Erbschaftsteuern bzw. Schenkungsteuern belastet.

Der Leser erhält einen Überblick über die Gesichtspunkte und Gedanken, die bei einer 
Erbrechtsgestaltung zu bedenken und zu entscheiden sind. Dabei sind die neueste Zi-
vilrechtslage, die Erbschaftsteuerreform 2016 einschließlich neu in der zweiten Aufla-
ge der aktuellen Erbschaftsteuerrichtlinien und Hinweise der Finanzverwaltung sowie 
betriebswirtschaftliche Bewertungsmethoden berücksichtigt. Der Band enthält einen 
Gesamtüberblick, keine detaillierte Darstellung aller zivilrechtlichen und steuerrecht-
lichen Einzelvorschriften. Aufgezeigt werden bewährte Muster und Gestaltungen, die 
Unternehmer in der Praxis erprobt haben. Erprobtes wird um Folgerungen ergänzt, die 
aus den Neuregelungen der Erbschaftsteuerreform gezogen werden sollten. Dabei wer-
den auch die gesetzlichen Grenzen und Anforderungen erläutert, die zu beachten sind. 
Dazu gehören u. a. das Pflichtteilsrecht und die Formvorschriften für letztwillige Verfü-
gungen und Schenkungsversprechen.

Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht werden schließlich in den volkswirtschaftlichen und 
politischen Gesamtzusammenhang eingeordnet, um dem Leser die Möglichkeit zu ge-
ben, abzuschätzen, welche Entwicklung die Zukunft auf diesen Gebieten, z. B. zur Ver-
teilung zwischen Arm und Reich, möglicherweise bringen wird.

Bei der Ausgestaltung des Leitfadens trugen Frau Ruth Kuonath und ihre Mitarbeiterin-
nen vom Schäffer-Poeschel Verlag mit ihrer reichen Verlagserfahrung sehr zum Gelingen 
bei. Dafür schulden wir ihnen Dank.

Hamburg, im März 2021

Einleitung
Einleitung
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Abkürzungsverzeichnis

a. a. O. am angegebenen Ort
Abs. Absatz
AG Aktiengesellschaft
AktG Aktiengesetz
AO Abgabenordnung
Art. Artikel
Aufl. Auflage
BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BewG Bewertungsgesetz
BFH Bundesfinanzhof
BFHE Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGB-Gesellschaft Gesellschaft bürgerlichen Rechts
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BMF-Schreiben Schreiben des Bundesfinanzministeriums
BnotO Bundesnotarordnung
BörsG Börsengesetz
BStBl. Bundessteuerblatt
BeurkG Beurkundungsgesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
bzw. beziehungsweise
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
d. h. das heißt
DrittelbG Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErbStG Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
ErbStR Erbschaftsteuerrichtlinien
ErbStRG Erbschaftsteuerreformgesetz
EU Europäische Union
EU Erb VO 650 Erbrechtsverordnung 650
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
f. folgend, folgender
ff. fortfolgend, fortfolgende
FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
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Abkürzungsverzeichnis
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FuS Zeitschrift für Familienunternehmen und Strategie
GG Grundgesetz
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommandit-

gesellschaft
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GNotKG Gerichts- und Notarkostengesetz
Ha Hektar
Hl Hektoliter
HöfeO Höfeordnung
HGB Handelsgesetzbuch
InsO Insolvenzordnung
i. S. d. im Sinne des/der
i. S. v. im Sinne von
ImmoWertV Immobilienwertermittlungsverordnung
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
LPartG Lebenspartnerschaftsgesetz
lt. Laut
m. E. meines Erachtens
MitbestG Mitbestimmungsgesetz
NJW RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 

(Zeitschrift)
Nr. Nummer
NS-Zeit Zeit des Nationalsozialismus
OHG offene Handelsgesellschaft
PublG Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen 

und Konzernen/Publizitätsgesetz
rd. rund
Rz. Randziffer
S. Seite
s. a. siehe auch
SE Societas Europaea
sog. sogenannt, sogenannten
u. Ä. und Ähnliches
VO-EG Verordnung einer Kommission der europäischen Gemeinschaft
z. B. zum Beispiel
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
Ziff. Ziffer
z. T. zum Teil
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1  Liberales Erbrecht mit Verfassungsrang

Gesetzliche Regelung für die Erbfolge
Deutschland verfügt über ein liberales Erbrecht. Das Deutsche Zivilrecht der §§ 1922 ff. 
BGB gibt dem Eigentümer ein großes Maß an Gestaltungsfreiheit, den Übergang seines 
Vermögens auf einen oder mehrere Erben zu organisieren. Ausdruck dieser Freiheit ist 
die Testierfreiheit. Es ist bemerkenswert, dass der Erblasser auch millionenschwere 
Vermögen ohne Mitwirkung staatlicher oder privater Personen allein durch einen hand-
schriftlichen Text, den er bis zu seinem Tode geheim halten kann, wirksam auf andere 
Personen übertragen kann (Einzelheiten Rz. 145 ff.).

Die Gestaltungsfreiheit des Bürgers ist jedoch im Hinblick auf Abkömmlinge, Ehegat-
ten, Lebenspartner (lt. Rz. 24) und Eltern durch das Pflichtteilsrecht eingeschränkt 
(Rz. 33 ff.). Mit dem Pflichtteilsrecht soll insbesondere den Abkömmlingen des Erblas-
sers ein Mindestanteil an dessen Nachlass garantiert werden. Diese Mindestregelung hat 
eine lange Tradition (BVerfG vom 19.04.2005, Rz. 67 ff.). Sie steht im Übrigen »in einem 
engen Sinnzusammenhang mit dem durch Art. 6 Abs. 1 GG gewährleisteten Schutz des 
Verhältnisses zwischen dem Erblasser und seinen Kindern« (BVerfG a. a. O., Rz. 71 ff.).

»Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewährleistet die 
Erbrechtsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG das Erbrecht als Rechtsinstitut und als 
Individualrecht. Es hat die Funktion, das Privateigentum als Grundlage der eigenver-
antwortlichen Lebensgestaltung mit dem Tode des Eigentümers nicht untergehen zu 
lassen, sondern seinen Fortbestand im Wege der Rechtsnachfolge zu sichern. Die Erb-
rechtsgarantie ergänzt insoweit die Eigentumsgarantie und bildet zusammen mit dieser 
die Grundlage für die im Grundgesetz vorgegebene private Vermögensordnung« (1 BvR 
1644/00 und 1BvR 188/03, ergangen zum Pflichtteilsrecht, Rz. 62).

Die liberale Grundordnung des Erbrechts gilt auch für das land- und fortwirtschaftliche 
Vermögen. Die Zeiten des Reichserbhofgesetzes zur Erhaltung bäuerlicher Höfe vom 
29.09.1933 sind seit 1945 vorbei (Kontrollratsgesetz NW 45 vom 20.02.1947). Doch gibt 
es auch heute noch Sonderregeln für die Land- und Forstwirtschaft im zivilen Erbrecht 
und im Erbschaftsteuerrecht. Wir gehen auf die Regeln im Abschnitt »Bewertung« im Ab-
schnitt C Rz. 335 ff. ein.

1 Liberales Erbrecht mit Verfassungsrang
1 Liberales Erbrecht mit Verfassungsrang
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